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Der Vermieter bekam Recht
Die Richter sahen dies anders: Jede

Beanstandung einer Betriebskostenab-
rechnung setze voraus, dass der Mieter
zuvor Einsicht in die Unterlagen ge-
nommen hat. Konkret: Auf pauschale
Behauptungen, wie „da kann was nicht
stimmen“ brauchen Sie als Vermieter
also nicht eingehen. Und zwar auch
dann nicht, wenn die einzelnen Ab-
rechnungen größere Kostenschwankun-
gen aufweisen sollten (OLG Düssel-
dorf, Az. I-10 U 164/05).

Wie der Bundesgerichtshof (BGH)
schon vor einigen Monaten entschieden
hat, muss der Mieter dabei grundsätzlich
vor Ort, also bei Ihnen, Einsicht nehmen.
Nur falls dies für ihn mit langen Fahrt-
zeiten bzw. hohen Reisekosten verbun-
den wäre, kann er von Ihnen die Zusen-
dung der kopierten Abrechnungsbelege
verlangen – jedoch nur gegen eine Ge-
bühr von bis zu 25 Cent pro Seite.

Der vertrauliche Informationsdienst für Vermieter, Verwalter und sicherheitsbewusste Immobilien-Investoren

Vertragsfreiheit 
im Mietrecht?
Fehlanzeige!
Liebe Vermieterin,
lieber Vermieter,

raten Sie doch mal, in wie vielen
Paragrafen des Bürgerlichen Gesetz-
buchs (BGB) sich der folgende Satz
findet: „Eine zum Nachteil des Mie-
ters abweichende Vereinbarung ist
unwirksam“? Ich sage es Ihnen:
Ganze 40 Mal! 

Nun gelten diese Beschränkungen
zwar größtenteils nur, wenn Sie ei-
ne Wohnung vermieten. Da dies
aber meistens der Fall ist, sind Ih-
nen als Vermieter in Bezug auf vie-
le Regelungen also die Hände ge-
bunden. Mit anderen Worten: Ver-
tragsfreiheit? Fehlanzeige!

Ob Ihre Vereinbarungen im Miet-
vertrag danach überhaupt wirksam
sind, entscheiden letzten Endes im-
mer die Richter am Bundesgerichts-
hof (BGH) in Karlsruhe. Genauer
gesagt, die des für Wohnraummiet-
sachen zuständigen Richter des
VIII. Zivilsenats. Da dieser Senat
nun seit kurzem einen neuen Vor-
sitzenden hat, fragen sich mit mir
viele, in welche Richtung das Pen-
del wohl künftig bei den Urteilen
häufiger schlagen wird: Zur Seite
der Mieter oder zu unserer Seite der
Vermieter? Ein erstes Urteil (auf Sei-
te 3) lässt allerdings Böses ahnen.
Nun, eins ist aber jetzt schon klar:
Als Leser von VermieterRecht ver-
traulich sind Sie in jedem Fall auch
weiterhin immer schnell und kom-
petent informiert. Versprochen!

Mit den besten Grüßen 
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Ihr Internetzugang:www.immobilien-berater.dePasswort: Gerichtsurteil
Betriebskostenabrechnung

Ihr Mieter konkretisiert seine 
Zweifel nicht – dann muss er zahlen

Tobias Mahlstedt, Rechtsanwalt
und Chefredakteur

Schreiben Sie unter Ihre Abrechnung
immer den folgenden Satz: „Alle Be-
lege zur Abrechnung können nach vor-
heriger Teminabsprache bei mir einge-
sehen werden“. So beugen Sie der et-
waigen (Schutz-)Behauptung Ihres
Mieters vor, ihm sei die Einsichtnah-
me verwehrt worden. Denn in einem
solchen Fall wären die Einwendun-
gen des Mieters immer beachtlich. 

TIPP: Einsicht anbieten

In dieser Ausgabe lesen Sie:

■ Bei Immobilienübertragung können Sie jetzt noch Steuern sparen...................................................... 2

■ So nutzen Sie alle Vorteile, die Ihnen ein Mietaufhebungsvertrag bietet ......................................... 4–5

■ In diesen 4 Fällen hat Ihr Mieter ein „Sonderkündigungsrecht“ .......................................................... 6

■ Erfreulich: 4 vermieterfreundliche Urteile zum Thema Eigenbedarf .................................................... 8

In Mietverhältnissen wird über
nichts mehr gestritten, als über Be-
triebskostenabrechnungen. Ein neues
Urteil stellt klar, dass Sie auf bloß
pauschale Beanstandungen Ihres Mie-
ters nicht eingehen müssen. Erst recht
nicht, wenn er die Abrechnungsunter-
lagen nicht eingesehen hat. In solchen
Fällen können Sie ihm gegenüber also
ohne weiteres auf Nachzahlung beste-
hen. 

Hat Ihr Mieter die Betriebskostenab-
rechnung erhalten, so bleiben ihm für
Beanstandungen 12 Monate Zeit. Ver-
säumt er diese Frist, sind sie unbeacht-
lich und der Mieter muss Ihnen eine
Nachforderung ausgleichen. Selbst
dann, wenn die Abrechnung tatsächlich
einmal fehlerhaft sein sollte. Aber auch
innerhalb dieser Jahresfrist sind alle
Einwendungen Ihres Mieters unerheb-
lich, wenn er sie nicht anhand der
Rechnungsbelege konkretisiert. 

Darum ging es in dem Urteil
Dies hat jetzt das Oberlandesgericht

Düsseldorf zu folgendem Fall entschie-
den: Ein Mieter hatte die Nachzahlung
unter Hinweis darauf verweigert, dass
bestimmte Kosten im Vergleich zum
Vorjahr um mehr als 100% gestiegen
waren. Er meinte, hier müsse offenbar
ein Fehler vorliegen, das brauche er an-
hand der Unterlagen gar nicht genauer
zu prüfen. 
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VERMIETUNGSPRAXIS KONKRET
2007 wird es teurer

Bei Immobilienübertragung können Sie
jetzt noch Steuern sparen

Wer ein Haus oder ein Grundstück
erbt, zahlt bislang nur auf 50 bis 70
Prozent des Immobilienwertes Erb-
schaftsteuern. Das wird sich ab 2007
jedoch ändern. Viele Eigentümer nut-
zen deshalb die Gelegenheit, ihre Im-
mobilie steuergünstig noch in diesem
Jahr zu übertragen – meistens auf die
Kinder.

Bisher gelten beim Vererben und Ver-
schenken von Immobilien wesentlich
günstigere Steuerregeln als bei Geld-
und Wertpapiervermögen. 

Beim Bundesverfassungsgericht wird
deshalb schon seit Jahren verhandelt,
ob diese unterschiedliche Behandlung
überhaupt mit dem Grundgesetz ver-
einbar ist. 

Da dies aber kaum noch jemand an-
nimmt, will die Bundesregierung das
Urteil gar nicht mehr abwarten und
plant, die höhere Besteuerung von Im-
mobilien bereits in der nächsten Erb-
schaftsteuerreform festzuschreiben.
Auch wenn hieran schon Zweifel geäu-
ßert wurden, so ist doch eins sicher: Ab
2007 wird die Übertragung von Immo-
bilien höher besteuert. 

Jetzt noch Steuervorteile nutzen
Für alle Familien mit Immobilienbe-

sitz heißt es deshalb im Bedarfsfall jetzt
noch schnell handeln. Derzeit ist bei
Immobilien für die Berechnung der
Erbschaftsteuern nicht der Verkehrs-
wert, sondern ein eigener Steuerwert
entscheidend, der etwa die Hälfte des
Verkehrswertes ausmacht. 

Da für Kinder ein Freibetrag von et-
wa 210.000 Euro gilt, kann zurzeit ein
Haus mit einem Verkehrswert von gut
400.000 Euro meist noch steuerfrei an
die Erben verschenkt oder vererbt wer-
den. Muss künftig der volle Immobi-
lienwert versteuert werden, wären dann
für dieselbe Immobilie aber schon
21.450 Euro Erbschaftsteuer fällig. 

So wird bislang bewertet
Noch wird der Steuerwert Ihrer Im-

mobilie so gerechnet: 

Zu Ihrer Sicherheit sollten Sie im
Schenkungsvertrag ein Widerrufs-
recht für bestimmte Fälle vereinba-
ren. Auf diese Weise könnten Sie ver-
hindern, dass die Kinder das gesam-
te Vermögen verprassen oder bei ei-
nem frühen Tod des eigenen Kindes
alles an die Schwiegertochter oder
den Schwiegersohn fällt.

TIPP: Widerruf vereinbaren

■ Ehepartner: 307.000 Euro
■ Kinder, Stiefkinder, und Kinder verstorbener Kinder: 205.000 Euro
■ Enkel, Urenkel: 51.200 Euro
■ Eltern, Großeltern, Urgroßeltern, Geschwister, Neffen und Nichten, Schwie-

gerkinder und -eltern, geschiedene Ehepartner: 10.300 Euro
■ Alle übrigen Beschenkten: 5.200 Euro

Die gleichen Freibeträge gelten auch für Erbschaften, allerdings mit einer Aus-
nahme: Im Todesfall haben Eltern, Großeltern und Urgroßeltern Anspruch auf
die gleichen Freibeträge wie für Enkel und Urenkel: 51.200 Euro.

Diese Freibeträge stehen Ihren Verwandten bei Schenkungen zu:

■ die durchschnittliche jährliche
Grundmiete laut Mietvertrag (ohne
Nebenkosten) der letzten drei Jah-
re wird mit dem Faktor 12,5 multi-
pliziert. Bei selbst genutzten Objek-
ten wird die vergleichbare ortsübli-
che Miete angesetzt.

■ Vom Ergebnis werden für jedes Jahr
ab Fertigstellung des Hauses 0,5%
abgezogen – bis maximal 25%.

■ Liegt der ermittelte Wert unter dem
Verkehrswert eines vergleichbaren
Grundstücks ohne Bebauung, wer-
den wie bei unbebauten Grundstü-
cken 80% des Bodenrichtwerts an-
gesetzt. 

Hohe Freibeträge für Kinder und Ehepartner
Liegt der ermittelte Steuerwert der

Immobilie unter dem persönlichen
Freibetrag des Beschenkten, bleibt die
Übertragung steuerfrei. 

Vor der Schenkung nachrechnen
Bei einer Schenkung werden Notar-

und Grundbuchgebühren fällig, die zu-
sammen 0,5% bis 1% des Verkehrswer-
tes ausmachen. Bei einer Erbschaft fal-
len dagegen keine Notargebühren an.
Das heißt für Sie: Bei Immobilien mit
einem Wert deutlich über den Freibe-
trägen lohnt die Übertragung schon zu
Lebzeiten.

Dazu ist zunächst der Abschluss ei-
nes Schenkungsvertrages beim Notar
nötig. Ist der Vertrag perfekt, sollte der
Beschenkte möglichst in diesem Jahr

noch eine Schenkungsteuererklärung
ausfüllen und beim zuständigen Fi-
nanzamt einreichen. Auf diese Weise si-
chert er sich noch einen Steuerbescheid
nach derzeitiger Rechtslage.

So können Sie sich absichern
Viele Eltern schrecken vor der Schen-

kung von Immobilien zurück, weil sie
befürchten, dann nicht mehr „Herr im
eigenen Haus“ zu sein. Doch dafür gibt
es Sicherungsklauseln.

So schützt etwa ein im Grundbuch
eingetragenes lebenslanges Wohnrecht
davor, auf die Straße gesetzt zu werden,
wenn die Kinder das Haus verkaufen
wollen. 

Bei einer vermieteten Immobilie
empfiehlt sich ein Nießbrauch, als
Schenker stehen Ihnen dann weiter die
Mieterträge zu. Weiterer Vorteil: Der
Nießbrauch mindert den Steuerwert
der Immobilie.

Sind Sie entschlossen, Grund- und
Immobilienvermögen an ihre Kinder
(oder Enkel) zu übertragen, sollten
Sie nicht länger warten und die der-
zeit noch günstige steuerliche Bewer-
tung von Grundbesitz ausnutzen.

TIPP: Schenkungsvertrag
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Mietverträge sind schnelllebig ge-
worden und bei den vielen Gerichts-
urteilen im Mietrecht herrscht unter
Vermietern oft eine große Unsicher-
heit darüber, welche Regelungen
überhaupt noch wirksam sind. Die
nachfolgende Übersicht gibt Ihnen
hierzu einen Überblick. Tipp: Enthält
Ihr Mietvertrag einige Klauseln nicht,
sollten Sie diese bei jeder Neuvermie-
tung unbedingt selbst in Ihren Miet-
vertrag einfügen – so sind Sie stets auf
der sicheren Seite.

■ Einzugsermächtigung

„Der Mieter ist verpflichtet, dem Ver-
mieter eine Einzugsermächtigung im
Hinblick auf die monatliche Miete
und die Nebenkostenvorauszahlungen
zu erteilen.“

■ Mahnkosten

„Bei Zahlungsverzug ist der Vermieter
berechtigt, die gesetzlichen Verzugs-
zinsen und für jede schriftliche Mah-
nung fünf Euro Mahnkosten zu for-
dern, es sei denn, der Mieter weist
nach, dass keine oder wesentlich ge-
ringere Kosten entstanden sind.“

■ Eingang der Miete

„Die Miete ist bis zum dritten Werk-
tag eines Monats zu zahlen; maßgeb-
lich hierfür ist der Zahlungseingang
beim Vermieter.“

■ Schönheitsreparaturen

„Bei einem Auszug vor Ablauf der Re-
gelfristen hat der Mieter die Renovie-
rungskosten anteilig aufgrund eines
Kostenvoranschlags eines vom Ver-
mieter auszuwählenden Malerbe-
triebs zu zahlen.“ „Der Mieter hat
Schönheitsreparaturen in der Regel in
Küche, in Bädern und Toiletten
spätestens nach drei Jahren, in Wohn-
räumen, Dielen und Fluren nach spä-
testens fünf Jahren und in sonstigen
Räumen spätestens nach sieben Jah-
ren auszuführen.“

■ Parabolantenne

„Soweit der Vermieter verpflichtet ist,
dem Mieter die Anbringung einer Pa-
rabolantenne zu gestatten, entschei-
det allein der Vermieter über den Ort
der Installation.“

■ Besichtigungsrecht

„Der Vermieter ist berechtigt, auch
ohne besonderen Anlass die Wohnung
einmal im Jahr im Beisein des Mie-
ters zu besichtigen; der Termin hier-
zu ist einvernehmlich anzustimmen.“ 

■ Bevollmächtigung

„Die Mieter bevollmächtigen sich ge-
genseitig zur Entgegennahme von
Willenserklärungen des Vermieters,
insbesondere für Mieterhöhungserklä-
rungen und Kündigungen.“

■ Tierhaltung

„Dem Mieter ist das Halten von
Kleintieren nur gestattet, soweit die-
se üblich und nicht gefährlich bzw.
Ekel erregend sind (Ratten, Skorpio-
ne, Spinnen u.Ä.).“

„Klausel-Report“

Diese vermieterfreundlichen Klauseln sind zulässig

Dass Sie als Vermieter bei „star-
ren Fristen“ im Mietvertrag auf den
Kosten der Schönheitsreparaturen
sitzen bleiben, ist schon seit länge-
rem traurige Praxis. Der BGH ist in
einer aktuellen Entscheidung noch
einen Schritt weiter gegangen: Auch
Abgeltungsklauseln für den vorzei-
tigen Auszug des Mieters sind un-
wirksam. 

Dabei geht es um die Fälle, in de-
nen der Mieter nach starren Fristen re-
novieren muss und zusätzlich geregelt
ist, dass er im Falle seines Auszug vor

Ablauf dieser Fristen die Kosten der
Renovierung bezogen auf die Nut-
zungsdauer anteilig zu zahlen hat. 

Die Karlsruher Richter befanden
solche Abgeltungsklauseln ebenfalls
für unwirksam, wenn sie auf einem
starren Fristenplan fußen. Konkret:
Müsste der Mieter nach dem Mietver-
trag unabhängig vom Zustand der
Wohnung nach vorgegebenen Fristen
renovieren, braucht er bei seinem vor-
zeitigen Auszug auch keinen anteili-
gen Schadensersatz zahlen. (BGH, Az.
VIII ZR 52/06).

Neues Urteil zu Schönheitsreparaturen:

Bei „starren Fristen“ sind nun auch 
die Abgeltungsklauseln unwirksam

Steuerbonus auch für Eigentümergemeinschaften
Seit Jahresbeginn werden Arbeiten im Haushalt steuerlich begünstigt. 20% Ih-
rer Kosten für Renovierung, Erhaltung, Reinigung und Modernisierung der zu
eigenen Zwecken genutzten Immobilie können direkt von der Steuerschuld
abgezogen werden – maximal 600 Euro im Jahr. Das Finanzgericht Baden-
Württemberg hat nun entschieden, dass die Aufwendungen für „haushaltsna-
he Dienstleistungen“ anteilig auch von den Miteigentümern einer Gemein-
schaft geltend gemacht werden können (Az. 13 K 262/04). 

Haushaltsnahe Dienstleistungen
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SCHWERPUNKT-THEMA
Einvernehmliche Beendigung des Mietvertrags

So nutzen Sie alle Vorteile, die Ihnen
ein Mietaufhebungsvertrag bietet

Während fast jeder Vermieter-Kün-
digung ein Restrisiko anhaftet, kön-
nen Sie mit einem Aufhebungsvertrag
das Mietverhältnis sicher und nach
Ihren Vorstellungen beenden. In be-
stimmten Fällen kann Ihr Mieter ei-
nen Mietaufhebungsvertrag sogar von
Ihnen verlangen. Um hierbei keine
Rechtsnachteile zu erleiden, müssen
Sie aber auf eine ganze Menge Punk-
te achten.

Steht Ihnen als Vermieter kein Kün-
digungsgrund zur Seite, ist ein Aufhe-
bungsvertrag für Sie sogar die einzige
Möglichkeit, das Mietverhältnis zu be-
enden. Ebenso, wenn Sie einen befris-
teten Mietvertrag vor dessen regulärem
Ablauf beenden möchten. In der Praxis
kommt es zu einem Mietaufhebungs-
vertrag häufig auch dann, wenn ein
Mietvertrag mit mehreren Mietern be-
steht und später einer von ihnen aus-
scheiden soll. 

In jedem Fall bietet Ihnen die einver-
nehmliche Beendigung des Mietverhält-
nisses den Vorteil, eine individuelle
„maßgeschneiderte“ Lösung zu finden,
ohne sich den Unwägbarkeiten eines
Rechtsstreits auszusetzen. Auch der
Zeitgewinn ist beträchtlich: Eine lange
Kündigungsfrist können Sie „abkürzen“
und anders als im Prozess laufen Sie
nicht Gefahr, dass der Mieter noch ei-

ne Räumungsfrist erhält oder das Miet-
verhältnis noch eine zeitlang fortbe-
steht, weil sich der Mieter auf die Sozi-
alklausel beruft.

Wann Sie die Initiative ergreifen sollten
Erscheint aus Ihrer Sicht eine Kündi-

gung problematisch und möchten Sie
das Risiko eines langwierigen Räu-
mungsverfahrens vermeiden, kann ei-
ne Abfindung Ihrerseits ein probates
Mittel sein, zeitnah und rechtssicher die
Wohnung zurückzuerhalten. Dann geht
es für Sie also darum, dem Mieter sei-
nen Kündigungsschutz „abzukaufen“. 

Wichtig ist, dass Sie über alle gegen-
seitigen Verpflichtungen aus dem Miet-
vertrag eine Regelung treffen:

■ Bezugnahme auf den Mietvertrag  
■ Auszug und Vertragsende
■ Schönheitsreparaturen 
■ Betriebskosten
■ Abfindungsvereinbarung
■ Mietereinbauten 
■ Mietkaution 
■ Ausgleichsklausel

Bezugnahme zum Mietvertrag
Um Streitereien und Missverständ-

nissen vorzubeugen, ist dem Mietauf-
hebungsvertrag voranzustellen, worauf
genau sich seine Regelungen beziehen:   

„Gegenstand dieses Aufhebungsvertra-
ges ist der Mietvertrag vom ... über die
Wohnung im Hause Bachstraße 5, 54295
Trier, 2. Obergeschoss links, bestehend aus
2 Zimmern, Küche, Bad mit WC ...“

Auszug und Vertragsende
Wichtig: Das Ende des Mietvertrages

sollten Sie unbedingt genau festlegen,
vermeiden Sie also Vereinbarungen, die
hierzu keine klare Aussage treffen (z. B.
„Der Mieter zieht aus, wenn er eine neue
Wohnung gefunden hat“). 

„Das zwischen den Vertragspartnern
durch Mietvertrag vom (...) begründete
Mietverhältnis über die im Gebäude (...)
gelegene Wohnung wird im beiderseitigen

Einvernehmen zum (...) beendet. Der Mie-
ter verzichtet auf eine Räumungsfrist. Die
stillschweigende Fortsetzung des Mietver-
hältnisses nach § 545 BGB ist ausgeschlos-
sen. Der Mieter verpflichtet sich, zu dem ge-
nannten Termin die Mieträume und sämt-
liche, auch auf eigene Kosten beschaffte,
Schlüssel an den Vermieter herauszugeben.“

Bedenken Sie, dass Ihre Gegenleis-
tung nicht immer in einer Geldzah-
lung erfolgen muss, sondern Sie auch
Abstriche bei den Schönheitsrepara-
turen oder der Entfernung mieterei-
gener Einbauten machen können.
Da viele Mieter weniger die Kosten
als den Aufwand eines Umzuges
scheuen, kann Ihr Entgegenkommen
zum Beispiel auch mit der Beauftra-
gung eines Umzugsunternehmens
geschehen. Soll die Entschädigung
doch in Geld erfolgen, sollten Sie die
Zahlung direkt verrechnen. Dabei
sollten Sie die insoweit von der Mie-
te befreiten Monate genau angeben. 

TIPP: Attraktives Angebot

Hat der Mieter Ihnen bei Mietbeginn
eine Kaution gezahlt, sollten Sie de-
ren Verrechnung vereinbaren. Auf
diese Weise vermeiden Sie das Risi-
ko, der Zahlung „hinterherlaufen“ zu
müssen. Sie brauchen nur zu verein-
baren: 

„Zur Abgeltung seiner Renovierungsver-
pflichtung verzichtet der Mieter auf Ab-
rechnung und Rückzahlung seiner Miet-
kaution.“ 

TIPP: Kaution verrechnen

Ist Ihnen der Auszugstermin bereits
bekannt, sollten Sie das Ende des
Mietverhältnisses zeitlich davor lie-
gend vereinbaren. Bestimmen Sie
dann, dass es sich bei der dazwischen
liegenden Zeit um eine Räumungs-
frist handelt, kann diese Zeit bei ei-
nem eventuellen Räumungsprozess
angerechnet werden. Vorteil: Sie er-
halten Ihre Mietsache schneller zu-
rück und verringern das Risiko von
Mietausfällen. Hierzu formulieren
Sie: 

„Das Mietverhältnis endet am (....);
dem Mieter ist bis zu seinem Auszug
und Rückgabe der Mieträume jeweils
am (...) eine Räumungsfrist einge-
räumt.“ 

TIPP: Räumungsfrist

Schönheitsreparaturen 
Bei der Beendigung von Mietverhält-

nissen gibt es oft Streit um die Schön-
heitsreparaturen. Dabei ist der Zustand
der Wohnung entscheidend für Ihre
schnelle Weitervermietung. In der Pra-
xis wird meistens vereinbart, dass sich
der Mieter von seiner Renovierungs-
pflicht „freikauft“. Ihr Vorteil: Das Risi-
ko einer schlechten Renovierung ent-
fällt. Hierzu formulieren Sie:

„Zur Abgeltung seiner Renovierungsver-
pflichtung zahlt der Mieter einen Betrag
in Höhe von (...) Euro bis spätestens (...)“.
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Betriebskosten
Auch bei Abschluss eines Mietaufhe-

bungsvertrages bleiben Sie verpflichtet,
Ihrem Mieter die Betriebskosten-Vo-
rauszahlungen abzurechnen. Nur wenn
Sie dem Mieter die im Abrechnungs-
zeitraum geleisteten Vorschüsse erstat-
ten, entfällt Ihre Verpflichtung zur Ab-
rechnung. Der damit ersparte Aufwand
kann für Sie günstig sein, wenn der Ab-
rechnungszeitraum gerade erst begon-
nen hat oder Sie den Mieter motivieren
wollen, einer kurzfristigen Vertragsauf-
hebung zuzustimmen: 

„Der Vermieter erstattet dem Mieter die
im laufenden Abrechnungszeitraum geleis-
teten Vorauszahlungen auf kalte und war-
me Betriebskosten bis zum (...). Damit
entfällt eine entsprechende Abrechnung für
diesen Zeitraum.“

Die Ausgleichsklausel 
Da in einem Mietaufhebungsvertrag

die Rechte und Pflichten aus dem Miet-
verhältnis umfassend geregelt sein soll-
ten, sollten Sie dies an seinem Ende
auch klarstellen. 

„Mit diesem Mietaufhebungsvertrag
und seiner Erfüllung sind sämtliche An-
sprüche aus dem zugrunde liegenden Miet-
verhältnis abgegolten.“ 

Vorsicht: Eine solche Regelung ist
aus Gründen der Rechtssicherheit nur
dann ratsam, wenn böse Überraschun-
gen definitiv ausgeschlossen sind.  Ist
dies nicht der Fall, müssen Sie hier Vor-
sorge treffen:

„Mit diesem Mietaufhebungsvertrag
und seiner Erfüllung sind sämtliche An-
sprüche aus dem zugrunde liegenden Miet-
verhältnis abgegolten. Von dieser Verein-
barung unberührt bleiben Ansprüche des
Vermieters gegen den Mieter wegen Be-
schädigung der Mietsache, auf rückständi-
ge Miete und Nebenkosten sowie Nachzah-
lungen aus Betriebskostenabrechnung.“

Datum und Unterschrift
In der Praxis passiert es gar nicht so sel-

ten, dass am Ende das Wichtigste vergessen
wird: Die Unterschriften aller Vertragspart-
ner. Seien Sie hier also wachsam und tragen
Sie auch das Datum der Vereinbarung ein. 

Zunächst einmal dann, wenn der Mietvertrag eine Nachmieterklausel enthält.
Doch auch wenn eine solche Abrede nicht getroffen wurde, kann Ihr Mieter
einen Aufhebungsvertrag fordern, wenn ihm das Mietverhältnis unzumutbar
geworden ist. Hierfür ist Voraussetzung, dass

■ ein dringender Grund für die vorzeitige Vertragsbeendigung gegeben ist und  
■ dieser Grund nicht auf ein schuldhaftes Verhalten des Mieters gründet und 
■ dieser Grund nach Abschluss des Mietvertrages entstanden ist.

Beispiele: 
■ Der Mieter hat eine schwere Erkrankung bekommen, die zu einem Wohn-

ortwechsel zwingt
■ Der Mieter muss aus beruflichen Gründen seinen Wohnort wechseln 
■ Die Familienverhältnisse des Mieters ändern sich durch Heirat oder Geburt

von Kindern, bzw. Scheidung oder Tod

Wichtig: In einem solchen Fall muss der Mieter Ihnen aber immer noch einen
geeigneten Nachmieter anbieten. Dieser muss bereits sein, den bestehenden
Mietvertrag zu gleichen Bedingungen fortzuführen. Als Vermieter sind Sie näm-
lich nicht verpflichtet, mit dem Nachmieter einen für Sie ungünstigeren Vertrag
abzuschließen.

In diesen Fällen kann Ihr Mieter von Ihnen einen 
Mietaufhebungsvertrag verlangen

Wenn Sie die Rückzahlung mit einer
Pauschale des Mieters verrechnen, er-
sparen Sie sich den Aufwand der Ab-
rechnung und erhalten dennoch Er-
satz der angefallenen Kosten. Hierzu
formulieren Sie: „Der Vermieter erstat-
tet dem Mieter die im laufenden Ab-
rechnungszeitraum geleisteten Voraus-
zahlungen auf kalte und warme Be-
triebskosten bis zum (...). Damit ent-
fällt eine entsprechende Abrechnung für
diesen Zeitraum. Zur pauschalen Abgel-
tung dieser Kosten zahlt der Mieter an
den Vermieter einen Betrag in Höhe von
(...) Euro. Die Vertragspartner erklären
sich mit einer gegenseitigen Anrechnung
einverstanden.“

TIPP: Pauschale vereinbaren

Manche Mietereinbauten können
den Gebrauchswert Ihrer Wohnung
deutlich erhöhen, etwa bei einem an-
gepassten Fußbodenbelag. Es kann
sich daher für Sie lohnen, solche Ein-
bauten des Mieters zu übernehmen.
Da viele Mieter hierzu oftmals bereit
sind, sollten Sie eine Entschädigung
zum Zeitwert des Mietereigentums
vereinbaren. 

TIPP: Einbauten abkaufen 

Von dieser Möglichkeit sollten Sie Ge-
brauch machen, wobei Sie im Vertrag
eine feste Abfindungssumme verein-
baren sollten. Denn so ersparen Sie
es sich, Ihren Mietausfallschaden ge-
nau zu berechnen. Sie brauchen nur
zu vereinbaren: „Für den erhöhten Ver-
waltungs- und Vermietungsaufwand der
vorzeitigen Vertragsauflösung zahlt der
Mieter eine Pauschalvergütung in Höhe
einer Monatsmiete (nettokalt), ohne be-
sonderen Nachweis des Vermieters.“

TIPP: Entschädigung

Mietereinbauten
Ihr Mieter muss bei Mietende sämt-

liche Einbauten aus der Wohnung ent-
fernen. Dabei muss er auch alle Folge-
schäden beseitigen, etwa die Klebereste
eines Teppichbodens. 

Die Mietkaution 
Die Mietkaution ist eine wichtige

„Stellschraube“ im Mietaufhebungsver-
trag. Häufig hat sie der Mieter gedank-
lich schon abgeschrieben und ist zur
Verrechnung derselben bereit, wenn er
dafür etwa nicht mehr renovieren muss. 

„Die Mietkaution in Höhe von (...)
Euro nebst Zinsen in Höhe von (...) %
wird in voller Höhe / in Höhe von (...)
Euro nicht an den Mieter ausgezahlt, weil
sie der Verrechnung / dem Ausgleich fol-
gender Gegenansprüche des Mieters dient:“

Abfindungsvereinbarung
Geht der Mietaufhebungsvertrag auf

die Initiative Ihres Mieters zurück, und
sind Sie hierzu bereit, können Sie sich
Ihr Entgegenkommen bezahlen lassen.
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VERMIETERPRAXIS KOMPAKT
Mieterrechte

In diesen 4 Fällen hat Ihr Mieter ein
„Sonderkündigungsrecht“

Nutzung der Wohnung beeinträchtigen
werden und deren Folge eine erhebli-
che Mieterhöhung von mehr als 10 €
im Monat sein wird. Führen Sie dage-
gen Instandsetzungsarbeiten durch, hat
Ihr Mieter dieses Recht aber nicht. Will
Ihr Mieter von seinem Sonderkündi-
gungsrecht Gebrauch machen, muss er
Ihnen bis zum Ablauf des auf Ihre Mit-
teilung folgenden Monats seine Kündi-
gung erklären. Wirksam wird diese
Kündigung dann mit Ablauf des der
Kündigung folgenden Monats. 

Beispiel: Zum 05.06. kündigen Sie
Ihrem Mieter Modernisierungsarbeiten
an. Eine Kündigung müsste der Mieter
bis 31.07. aussprechen. Das Mietver-
hältnis würde dann zum 31.08. enden.

3. Kündigung wegen Mieterhöhung
Als Ausgleich für Ihr Recht als Ver-

mieter, die Höhe der Miete während
der Dauer des Mietvertrages anzupas-
sen, räumt das Gesetz Ihrem Mieter ein
Sonderkündigungsrecht ein. Machen
Sie eine Mieterhöhung bis zur ortsübli-
chen Vergleichsmiete geltend, kann Ihr
Mieter, wenn er damit nicht einverstan-
den ist, das Mietverhältnis beenden.
Die Kündigung muss Ihr Mieter bis

zum Ablauf des zweiten Monats nach
Zugang der Mieterhöhungserklärung
aussprechen. Wirksam wird diese Kün-
digung sodann mit Ablauf des über-
nächsten Monats.

Beispiel: Zum 05.06. kündigen Sie
Ihrem Mieter eine Mieterhöhung an.
Eine Kündigung müsste Ihr Mieter bis
31.08. aussprechen. Das Mietverhältnis
würde dann zum 31.10. enden.

4. Kündigung bei Tod eines Mieters
Haben Sie Ihren Mietvertrag mit

mehreren Personen geschlossen, so
setzt sich das Mietverhältnis automa-
tisch mit den überlebenden Mietern
fort. Dies ist aber oftmals gar nicht ge-
wünscht. Zum Beispiel, wenn die Ehe-
frau nach dem Tod ihres Mannes nicht
länger in der ehemals gemeinsamen
Wohnung leben möchte. In diesem Fall
kann der verbleibende Mieter den Miet-
vertrag außerordentlich kündigen. Vo-
raussetzung aber ist, dass der überle-
bende Mieter die Kündigung binnen ei-
nes Monats nach Kenntnis vom Tod des
Mitmieters erklärt. Die Kündigungsfrist
beträgt dann drei Monate.

Beispiel: Am 03.10. stirbt Ihr Mieter,
wovon der Mitmieter am 15.10. erfährt.
Bis zum 15.11. kann er überlegen, ob
er das Mietverhältnis fortführen möch-
te. Falls nicht, muss er Ihnen bis spätes-
tens 15.11. die Kündigung erklären, die
dann zum 28. (29.) 02. wirksam wür-
de.

Neben der ordentlichen und der
fristlosen Kündigung gibt das Bürger-
liche Gesetzbuch Ihrem Mieter in vier
Fällen ein Sonderkündigungsrecht an
die Hand. Damit kann er seinen Miet-
vertrag kündigen – auch wenn er für
eine feste Zeit eingegangen wurde.

Auch in den Fällen, in denen mit
dem Mieter individuell eine längere
Kündigungsfrist als die gesetzliche Frist
von 3 Monaten vereinbart wurde, kann
das Sonderkündigungsrecht des Mieters
zum Tragen kommen. Es ist dann eben-
falls für ihn die einzige Möglichkeit, um
vorzeitig aus seinem Mietvertrag „aus-
zusteigen“. Die Fälle, in denen sich Ihr
Mieter auf ein Sonderkündigungsrecht
berufen kann, sind jedoch begrenzt:

1. Kündigung wegen Verweigerung der
Untermietererlaubnis

Das Recht zur Sonderkündigung hat
Ihr Mieter zunächst einmal, wenn Sie
seinem berechtigten Wunsch nach Un-
tervermietung die Erlaubnis versagen.
Ist Ihnen als Vermieter die Unterver-
mietung zumutbar und erteilen Sie Ih-
re Erlaubnis dennoch nicht, darf Ihr
Mieter die Wohnung kündigen. Und
zwar spätestens zum dritten Werktag ei-
nes Kalendermonats zum Ablauf des
übernächsten Kalendermonats.

Beispiel: Sie lehnen die Unterver-
mietung ab, obwohl gegen den Unter-
mieter kein wichtiger Ablehnungsgrund
spricht. Ihr Mieter kann nun in den Fol-
gemonaten jeweils bis zum dritten
Werktag die Kündigung zum Ablauf des
übernächsten Monats erklären. Wartet
Ihr Mieter hiermit zu lange, kann er
sein Kündigungsrecht verwirken. Seine
Kündigung wäre dann unwirksam. Dies
ist der Fall, wenn der Mieter zwei bis
drei Monate nach Ihrer Verweigerung
der Untermieterlaubnis immer noch
nicht gekündigt hat.

2. Kündigung wegen 
Modernisierungsmaßnahmen

Ein weiteres Sonderkündigungsrecht
besteht für Ihren Mieter, wenn Sie als
Vermieter Modernisierungsmaßnah-
men angekündigt haben, welche die

Kündigungskalender wegen Modernisierung
Ihre Ankündigung Der Mieter Das 
von Modernisie- muss Ihnen Mietverhältnis 

rungsmaßnahmen gegenüber endet am 
geht Ihrem kündigen bis

Mieter zu im spätestens
Lauf des Monats

Januar 28./29.2. 30.4.

Februar 31.3 31.5.

März 30.4 30.6.

April 31.5 31.7.

Mai 30.6 31.8.

Juni 31.7 30.9.

Juli 31.8. 31.10.

August 30.9. 30.11.

September 31.10. 31.12.

Oktober 30.09. 31.1.

November 31.12. 28./29.2.

Dezember 31.1. 31.3.

Kündigungskalender wegen Mieterhöhung
Ihr Miet- Der Mieter Das 

erhöhungs muss Ihnen Mietverhältnis 
verlangen gegenüber endet am 
geht Ihrem kündigen bis

Mieter zu im spätestens
Lauf des Monats

Januar 31.3. 31.5.

Februar 30.4. 30.6.

März 31.5. 31.7.

April 30.6. 31.8.

Mai 31.7. 30.9.

Juni 31.8. 31.10.

Juli 30.9. 30.11.

August 31.10. 31.12.

September 30.11. 31.1.

Oktober 31.12. 28./29.2.

November 31.1. 31.3.

Dezember 28./29.2. 30.4.
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Wohnungseigentümergemeinschaft 

Eine Rampe dürfen Sie auch gegen den
Willen der übrigen Eigentümer bauen

Frage: Wegen eines kürzlich erlittenen
Schlaganfalls bin ich auf einen Rollstuhl an-
gewiesen. Meine Eigentumswohnung ist je-
doch mit dem Rollstuhl nicht erreichbar, hier-
für wäre eine Rampe am Gebäudeeingang
erforderlich. Mein Antrag, eine solche Ram-
pe bauen zu dürfen, wurde jedoch wegen feh-
lender Einstimmigkeit in der Versammlung
abgelehnt. Was kann ich tun, muss ich mir
nun eine andere Wohnung suchen?

VermieterRecht vertraulich: Nein,
das wird nicht nötig sein. Zwar besteht
im Wohnungseigentumsrecht im Ge-
gensatz zum Mietrecht kein Anspruch
auf „Barrierefreiheit“, wonach ein be-
hinderter Mieter von seinem Vermieter
die Zustimmung zu erforderlichen Bau-
maßnahmen (etwa einer Rampe) ver-
langen darf. Zudem handelt es sich bei
der Rampe um eine bauliche Verände-
rung, die eigentlich der Zustimmung al-
ler Eigentümer bedarf.

Die Miteigentümer müssen Umbau dulden
Dennoch kann Ihnen geholfen wer-

den: Nach derzeitiger Rechtslage be-
steht in einem Fall wie dem Ihrigen
nämlich ausnahmsweise einen Dul-
dungspflicht der Miteigentümer. Auf
deren Zustimmung sind Sie also nicht
angewiesen. Denn die Gerichte wenden

das Recht des behinderten Mieters auf
„Barrierefreiheit“ entsprechend an. So
hat etwa das Landgericht Hamburg ent-
schieden, dass zugunsten eines behin-
derten Wohnungseigentümers eine
Duldungspflicht der Miteigentümer für
einen Treppenlifteinbau bestehe.

Keine unzumutbare Beeinträchtigung
Allerdings muss die bauliche Verän-

derung der Gemeinschaft zumutbar
sein. Dies wurde in dem erwähnten Fall
trotz der optischen Beeinträchtigung
und der Elektromotorengeräusche
durch den Lift vom Gericht bejaht. Auch
bei Ihnen dürften insofern keine Beden-
ken bestehen, solange sich die Veren-
gung der Hauseingangsstufen in Gren-
zen hält. Bedenken müssen Sie aber,
dass die anderen Eigentümer von Ihnen
eine Kaution in Höhe der voraussicht-
lichen späteren Rückbaukosten zur Si-
cherheit verlangen dürfen. 

Das Gericht wird Ihnen Recht geben
Da offenbar einige Ihrer Miteigentü-

mer ihre Duldungspflicht bestreiten, soll-
ten Sie sich an das für Ihre Gemeinschaft
zuständige Amtsgericht wenden. Das Ge-
richt wird dann auf Ihren Antrag hin fest-
stellen, dass sie verpflichtet sind, den Bau
Ihrer Rollstuhlrampe zu dulden. 
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Vorsicht: Ihr Vermieter-
pfandrecht kann zum
Bumerang werden

Als Vermieter haben Sie an den
Sachen des Mieters ein Vermieter-
pfandrecht. Machen Sie es geltend,
muss Ihnen der Mieter einem ak-
tuellen Urteil zufolge, jedoch kei-
ne Nutzungsentschädigung mehr
zahlen. 

Ist das Mietverhältnis beendet
und befindet sich Ihr Mieter im
Zahlungsrückstand, dürfen Sie ver-
langen, dass er sein Eigentum nicht
aus der Wohnung fortschafft. Solan-
ge, bis Ihr Mieter seine Schulden bei
Ihnen gezahlt hat. Geschieht dies
nicht, können Sie nach Ablauf von
zwei Monaten seine Sachen verstei-
gern lassen und den Erlös in Höhe
der Schulden einbehalten. 

Vorher müssen Sie aber eins be-
denken: Machen Sie Ihr Vermieter-
pfandrecht geltend, ist Ihr Mieter
aus Rechtsgründen gehindert, die
Räume vollständig zu räumen. An-
ders als sonst muss er Ihnen bis zur
vollständigen Räumung dann auch
keine Entschädigung in Höhe der
bisherigen Miete zahlen. Dies hat
nun das Berliner Kammergericht
entschieden: Entweder Pfandrecht
oder Nutzungsentschädigung – bei-
des zusammen geht nicht (KG Ber-
lin, Az. 8 U 144/04).

In der Praxis ist der Nutzen des Pfand-
rechts oft gering. Denn häufig stellt
sich heraus, dass die wenigen werthal-
tigen Sachen des Mieters nicht sein Ei-
gentum sind, etwa weil sie geliehen
oder noch nicht abbezahlt wurden. Im
Zweifel sollten Sie lieber auf Ihr Pfand-
recht verzichten. Räumt Ihr Mieter
nicht vollständig, muss er Ihnen dann
wenigstens eine Entschädigung für die
entgangene Miete zahlen. 

TIPP: Auf Pfand verzichten

Selbst bei Mietverlusten über meh-
rere Jahre hinweg darf das Finanzamt
Sie nicht fragen, ob bzw. wann denn
eigentlich mit Überschüssen gerech-
net werden kann. 

Der Bundesfinanzhof hat nämlich jetzt
entschieden, dass bei einer dauerhaften

Vermietung grundsätzlich und ohne wei-
tere Nachweise prinzipiell von einem Ein-
nahmenüberschuss auszugehen sei. Oder
andersherum: Auch dauerhaft rote Zah-
len dürfen vom Finanzamt nicht zum Be-
leg dafür genommen werden, dass es sich
bei dem Objekt um bloße „Liebhaberei“
handelt (BFH, Az. IX R 35/05).

Finanzamt muss 
von Gewinnerzielung ausgehen
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URTEILE KOMPAKT UND KONKRET
Ordentliche Kündigung

Erfreulich: 4 vermieterfreundliche 
Urteile zum Thema Eigenbedarf

Eigenbedarf ist in der Praxis der
häufigste Grund einer ordentlichen
Kündigung für den Vermieter. Umso
erfreulicher ist es, dass in vier aktuel-
len Urteilen Ihre Rechte als Vermieter
hier gestärkt wurden.  

1. Nutzung für Gewerbezwecke
Der Fall: Ein Vermieter hatte seine

vermietete Wohnung gekündigt, um sie
selbst zu beziehen. In den Räumen
wollte er wohnen und seiner Arbeit als
Architekt nachgehen. 

Das Urteil: Viele Gerichte meinten
bisher, eine Kündigung wegen Eigenbe-
darfs sei nur zulässig, wenn die Räume
als Wohnung genutzt werden sollen.
Der BGH entschied anders: Der Nut-
zungszweck nach erfolgter Kündigung
ist unerheblich, solange Sie als Vermie-
ter die Wohnung nur benötigen. 

„Benötigt“ wird eine Wohnung nach
Meinung des Gerichts aber ebenso,
wenn sie der Berufsausübung dient.
(BGH, Az. VIII ZR 127/05)

2. Nutzung für Pflegepersonal
Der Fall: Ein Vermieter wollte seine

87-jährige Mutter in der Erdgeschoss-
wohnung seines Hauses unterbringen.
Dies war auch kein Problem, da die

Wohnung leer stand. Um die Mutter
besser betreuen zu können, sollte de-
ren Pflegerin die Wohnung im 1. Ober-
geschoss beziehen. Der Mieterin dieser
Wohnung wurde deshalb wegen Eigen-
bedarfs gekündigt.

Das Urteil: Eigentlich haben Sie als
Vermieter Eigenbedarf nur, wenn Sie
die Wohnung für sich oder einen Fami-
lien- oder Haushaltsangehörigen benö-
tigen. Obwohl die Pflegerin nicht zu
diesem Personenkreis zählt, ist die Kün-
digung dennoch rechtmäßig: Haben
Sie ein Bedürfnis daran, eine Pflegekraft
zu beschäftigen und sie in der gekün-
digten Wohnung unterzubringen, kön-
nen Sie wegen Eigenbedarfs kündigen.
(LG Potsdam, Az. 11 S 146/05)

3. Fortfall des Eigenbedarfs
Der Fall: Einer Mieterin war gekün-

digt worden, da der Vermieter die Woh-
nung für seine Schwiegermutter benö-
tigte. Später wurde sie vom Gericht ver-
urteilt, die Wohnung zu räumen. So-
dann verstarb die Schwiegermutter. Da
dies der Mieterin unbekannt blieb, zog
sie aus. Später verlangte sie von ihrem
ehemaligen Vermieter Schadensersatz;
sie meinte, die Kündigung sei mit dem
Wegfall des Eigenbedarfs nachträglich
unwirksam geworden.

Das Urteil: Nach Meinung des BGH
muss der Eigenbedarf nur bis zum Ab-
lauf der Kündigungsfrist fortbestehen.
Entfällt er später, bleibt die Kündigung
wirksam. Anderenfalls würde ein ver-
tragsuntreuer Mieter begünstigt, der die
Wohnung mit Ablauf der Kündigungs-
frist nicht an seinen Vermieter zurück-
gebe. (BGH, Az. VIII ZR 339/04)

4. Vorgetäuschter Eigenbedarf
Der Fall: Ein Vermieter hatte wegen

Eigenbedarfs gekündigt, die Wohnung
nach erfolgtem Auszug des Mieters aber
erst einmal gut zweieinhalb Jahre reno-
vieren lassen. Anschließend hatte er die
Wohnung neu vermietet. Grund: Er hat-
te zwischenzeitlich geheiratet und war
mit seiner Frau in eine größere Woh-
nung gezogen. Als die Mieterin dies er-
fuhr, verlangte Sie Schadensersatz we-
gen vorgetäuschten Eigenbedarfs.

Das Urteil: Viele Gerichte sahen bis-
her Sie als Vermieter in der Pflicht, zu
beweisen, dass eine Kündigung wegen
Eigenbedarfs rechtmäßig erfolgt war.
Da dies in der Praxis nur sehr schwer
möglich ist, verloren viele Vermieter ih-
re Räumungsklagen bzw. mussten ih-
ren ehemaligen Mietern Schadensersatz
zahlen. 

Der BGH entschied, der Mieter müs-
se nachweisen, dass der zur Kündigung
angeführte Eigenbedarf tatsächlich
nicht bestanden hat. Die bloße Unter-
stellung des Mieters, der Eigenbedarf sei
nur „vorgeschoben“, reicht also nicht
mehr. (BGH, Az. VIII ZR 368/03)

In der nächsten Ausgabe lesen Sie:

■ Ihr Mieter ist „abgetaucht“ – 
So sichern Sie sich dennoch Ihre Rechte  

■ Der 31.12. ist Verjährungstag – 
So vermeiden Sie Forderungsverluste 

■ Sie kaufen eine vermietete Immobilie – 
hierauf müssen Sie achten 

Videoüberwachung 
auf eigenem 
Grundstück erlaubt

Makler darf 
„sozialen Brennpunkt“
nicht verschweigen

Die Überwachung des eigenen
Grundstücks verletzt keine Persönlich-
keitsrechte des Nachbarn, entschied das
Landgericht Koblenz in einem aktuel-
len Urteil (Az. 12 S 17/06). 

Vor allem dann, wenn es in der Ver-
gangenheit zu Sachbeschädigungen
oder Diebstählen gekommen ist, dür-
fen Sie Ihr Grundstück mit einer Video-
kamera filmen. Ihre Nachbarn müssen
sich dies gefallen lassen, vorausgesetzt,
deren Grundstück wird von der Über-
wachung nicht erfasst.

Auch ungefragt muss der Makler sei-
ne Kunden darauf hinweisen, wenn ein
zum Verkauf angebotenes Grundstück
in einem „sozial problematischen Ge-
biet“ liegt. Tut er es nicht, macht sich
der Makler gegenüber dem Käufer einer
an einem solchen Ort gelegenen Immo-
bilie schadensersatzpflichtig. Und zwar
in Höhe der vereinbarten Maklerprovi-
sion, die der Käufer in einem solchen
Fall deshalb nicht mehr an den Makler
zahlen muss. Dies geht aus einem jetzt
veröffentlichten Urteil des Landgerichts
Heidelberg hervor (Az. 2 S 46/05).

Stellen Sie Ihre Fragen an den Chefredakteur: 

Per Telefon, jeden Dienstag von 15–17 Uhr unter 

030/315 90 7250
oder jederzeit per Fax: 030/315 90 72 22 

und E-Mail:
info@vermieterrecht-vertraulich.de


